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TOP Planfeststellungsverfahren 
Kottenheim 142 
Stellungnahme der Gemeinde zum 
Scoping 

 

 Verfasser: Lisa Neunheuser 
Bearbeiter: Yannick Faßhauer 
Fachbereich 4.1 

  Datum:  
22.08.2023 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 

 
 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 14.09.2023 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat berät über das Planfeststellungsverfahren und nimmt ggf. wie 
folgt Stellung zum Scoping …… 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Scherer Natursteinwerke GmbH & Co. KG (nachfolgend Scherer GmbH genannt) be-
treibt den Basaltlava-Tagebau „Kottenheim 142“. Der Tagebau befindet sich in der Gemar-
kung Mayen und Kottenheim. Die Flächen in der Gemarkung Mayen befinden sich im Eigen-
tum der Scherer GmbH und die Flächen in der Gemarkung Kottenheim im Eigentum der 
Ortsgemeinde Kottenheim. Die Ortsgemeinde Kottenheim hat mit der Scherer GmbH einen 
Abbaupachtvertrag abgeschlossen der bis zum 31.03.2028 gültig ist. 
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Derzeit wird der Basaltlava-Tagebau „Kottenheim 142“ auf Grundlage des am 04.05.2011 
unter dem Az. BI 2-K-05/10-003 zugelassenen Hauptbetriebsplans vom 11.10.2010 geführt. 
Die Zulassung wurde zuletzt am 23.03.2022 unter dem Az.: BI2-K-05/20-001 mit einer Befris-
tung bis zum 30.11.2023 verlängert. 
 
Momentan hat der Tagebau eine Fläche von ca. 23 ha. Die Scherer GmbH plant nun in 
nordwestlicher Richtung den Basaltlavatagebau um ca. 15 ha zu erweitern. Davon fallen ca. 
10 ha in die Gemarkung Kottenheim und 5 ha in die Gemarkung Mayen. Die Erweiterung des 
Tagebaus würde eine Verlängerung der Tagebaulebensdauer um ca. 10 Jahre erlauben. 
 
Für das Vorhaben wird ein neuer Rahmenbetriebsplan gem. § 52 Abs. 2a BbergG aufge-
stellt. Bestandteil dessen ist u.a. ein UVP-Bericht gem. § 16 UVPG sowie eine FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung. Die UVP-Pflicht ergibt sich aus § 1 Nr. 1 lit. Bb UVP-V Berg-
bau. Zu dessen Erstellung soll eine Besprechung gemäß § 15 Abs. 3 UVPG durchgeführt 
werden. Bei der zwischen dem Landesamt für Geologie und Bergbau als Planfeststellungs-
behörde und der Scherer GmbH unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Dritter 
Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltverträglichkeitsuntersuchung abgestimmt 
werden sowie sonstige für die Durchführung dieser Prüfung erhebliche Fragestellungen erör-
tert werden sollen. 
 
Mit der Mail (Az. BI2-K-05/23-004) vom 21.08.2023 bittet das Landesamt für Geologie und 
Bergbau die Ortsgemeinde Kottenheim um Stellungnahme im Rahmen des Scopingverfah-
rens bis zum 02.10.2023. Hier sollen die Belange der einzelnen Beteiligten ermittelt werden, 
damit diese bei der Erarbeitung des erforderlichen UVP-Berichtes berücksichtigt werden 
können.  
 
Die Darstellung des Vorhabens der Erweiterung der Betriebsplanfläche des Basaltlava-
Tagebaues „Kottenheim 142“ stellt sich folgender Maße dar: 

 Landesentwicklungsprogramm IV: Die Erweiterungsfläche wird als „Landesweit be-
deutsamer Bereich für die Rohstoffsicherung“ ausgewiesen. Darüber finden sich Ein-
tragen „Großräumig bedeutsamer Freiraumschutz“. 

 Raumordnungsplan: Die Erweiterungsfläche wird als „Vorranggebiet Rohstoffabbau“ 
überlagert durch „Regionaler Grünzug (Z)“ ausgewiesen. 

 Flächennutzungsplan: Die Erweiterungsfläche wird als Fläche für Abgrabung überla-
gert durch einen Laubwald mit natürlicher bzw. naturnaher Artenzusammensetzung 
dargestellt. Der überwiegende Teil wird als Waldfläche dargestellt. 

 
Die Verbandsgemeinde Vordereifel wird ebenfalls im Verfahren beteiligt. 
 
Eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger der öffentlichen Belange zum Rahmen-
betriebsplan, findet zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren statt. 

 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 

 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2023 

Finanzhaushalt  
 2023 

Buchungsstelle: 
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Anlagen: 
 
Bl2-K-05_23-004_PFV-Kottenheim-142_Tischvorlage-Scopingtermin 
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